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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 4 2 0  
 
 
 
 

  16.11.2021 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 06.12.2021  
Verbandsversammlung beschließend 17.12.2021  

 
 
Betreff: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Baumaßnahmen an der Solbadhalde 

in Oberhausen 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung stimmt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der Leistung außerplan-
mäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 für die Baumaßnahmen an der Solbadhalde 
(I12401-072 – Diverse Investitionen Außenanlagen) in Höhe von 160.000 EUR wie folgt zu: 
 

- Produkt 011200 – Flächenmanagement 
I12401-070 – Ausbau Dachgeschoss Biologische Station Lembeck 

 
Das unabweisbare Bedürfnis wird anerkannt. 
 
 
 
Begründung 

 
Die Solbadhalde in Oberhausen befindet sich seit 1988 im Besitz des Regionalverbandes 
Ruhr. Auf ihren Flächen befindet sich eine Stützwand, an welcher herabfallendes 
Mauergestein festgestellt wurde. Eine Prüfung nach DIN 1076 hat aufgrund von Gefahr in 
Verzug zu einer Sperrung des angrenzenden Gehweges geführt. Die kurzfristige 
Erneuerung des Bauwerks ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich 
und soll noch in 2021 begonnen werden. 
 
Die einfache Sanierung der Mauer hat sich durch Prüfungen als unwirtschaftlich erachtet, 
so dass die alte Stützmauer durch eine neu zu errichtende Gabionenwand ersetzt werden 
soll. 
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Die Stützwand ist ausweislich alter Vermessungsunterlagen ca. 100 Jahre alt. Ob die Wand 
seinerzeit dafür konzipiert war, den Erddruck auszuhalten, ist nicht mehr nachvollziehbar. 
Die Halde wurde nach Archiv-Unterlagen in den 1980er Jahren abgetragen und mit 
unbelastetem Boden ca. 1.80 m hoch verfüllt. Die STEAG ist als Rechtsnachfolgerin der 
damaligen Bergbaugesellschaft bis heute für Haldenbrand und Altlasten zuständig, so dass 
es einer engen Abstimmung aller Maßnahmen bedarf.  
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit 160.000 € bemessen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 12401; Kostenträger 1207; Vorgangs-Nr. D 
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

      3.200 3.200 3.200 3.200 

Summe (Eigenanteil)       3.200 3.200 3.200 3.200 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

      3.200 3.200 3.200 3.200 

Summe       3.200 3.200 3.200 3.200 
Abweichungen1       0 0 0 0 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle 12401; Kostenträger 1207; Investitions-Nr. I12401-072 

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen 160.000                         
Summe (Eigenanteil) 160.000                    
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen 0                         

Summe 0                         
Abweichungen1 160.000                         

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen: Als Deckung der im Jahr 2021 erforderlichen Mehrauszahlungen werden 
folgende Investitionsmaßnamen herangezogen: I12401-070: Ausbau Dachgeschoss 
Biologische Station Lembeck. Die Maßnahme wird in 2021 nicht durchgeführt. Es handelt 
sich  um Aufwendungen und Auszahlungen von unerheblichem Umfang im Sinne des § 81 
Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
19.02.2001 (DS-Nr. 10/188).

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Himmelhaus-
Bree, Michaele 

Seidel, Oliver Bereich IV Umwelt  

Akt.zeichen Frense, Nina  
12-3   

 
 


